
§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt die Bezeichnung
 Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, 

 Landesverband Thüringen e.V.
(2) Er ist Mitglied der Deutschen Multiple Sklerose 

Gesellschaft, Bundesverband e.V.
(3) Er gehört als Mitglied dem Deutschen Paritä-

tischen Wohlfahrtsverband Thüringen e.V. als 
Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege an.

(4) Er hat seinen Sitz in Erfurt und ist dort im Ver-
einsregister des Amtsgerichts eingetragen.

(5) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck und Aufgaben

Zweck und Aufgabe des Vereins ist es, an Multiple 
Skle rose erkrankte Menschen zu betreuen, zu be-
raten und ihre Interessen zu vertreten. Zu seinen 
Aufgaben gehören insbesondere:
(1) die soziale Beratung der Erkrankten,
(2) die Vermittlung und Schaffung sozialer Hilfen 

und Dienstleistungen und die Errichtung und 
der Betrieb entsprechender Einrichtungen 
bzw. die Beteiligung an solchen Einrichtungen,

(3) die Aufklärung und Information von Mitgliedern 
und der Öffentlichkeit

(4) die Verbesserung der Behandlung und Reha-
bilitation der Erkrankten,

(5) Förderung der Forschung über Entstehung, 
Behandlung und Heilung der Multiplen Sklero-
se,

(6) materielle Unterstützung - nach Maßgabe der 
dafür zur Verfügung stehenden Mittel hilfebe-
dürftiger Erkrankter,

(7) die Durchführung von Spendenaktionen im öf-
fentlichen Zuständigkeitsbereich des Vereins,

(8) die Zusammenarbeit mit anderen Behinderten 
- und Hilfsorganisationen.

§ 3 Gemeinnützigkeit

(1) Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke 
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten als solche keine Zuwendun-
gen aus Mitteln des Vereins.

(4) Die Einzelmitglieder des Vereins erhalten bei 
ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder 
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Aufhebung des Vereins keine Anteile des Ver-
einsvermögens.

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die nicht 
dem Vereinszweck entsprechen, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt 
werden.

§ 4 Mitglieder

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Per-
son werden, die seine Ziele unterstützt und in 
Thüringen ansässig ist.

(2) Die Mitglieder sind zugleich Mitglieder des 
Bundesverbandes. Sie üben ihre mitglied-
schaftlichen Rechte und Pflichten im Rahmen 
des Landesverbandes aus.

(3) Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein 
entscheidet der Vorstand. Gegen die Ablehnung 
der Aufnahme kann die Mitgliederversammlung 
angerufen werden.

(4) Die Mitgliedschaft erlischt:
 a) durch schriftliche Austrittserklärung gegen-

über dem Vorstand bis zum 30. September 
mit Wirkung zum Jahresende,

 b) durch den Tod des Mitglieds,
 c) durch Ausschluss, wenn das Mitglied das 

Ansehen oder die Interessen des Vereins 
schädigt oder trotz Mahnung mit seinem 
Beitrag mehr als ein Jahr im Rückstand ist. 
Über den Ausschluss entscheidet der Vor-
stand, der dem Mitglied vorher Gelegenheit 
zur Stellungnahme geben muss. Gegen den 
Ausschließungsbescheid kann Berufung zur 
Mitgliederversammlung eingelegt werden.

§ 5 Fördernde Mitglieder    

(1) Natürliche oder juristische Personen, die die 
Zwecke des Vereins durch materielle oder im-
materielle Unterstützung fördern wollen, können 
fördernde Mitglieder ohne mitgliedschaftliche 
Rechte und Pflichten werden.

(2) Im Übrigen gilt § 4, Abs. 3, Satz 1, und Abs. 4 
entsprechend.

(3) Die Höhe des Mitgliedsbeitrages legt das Mit-
glied im Einvernehmen mit dem Vorstand fest.

§ 6 Beiträge und Finanzierungen    

(1) Die Mitglieder nach § 4 zahlen Beiträge, deren 
Mindesthöhe durch die Mitgliederversammlung 
festgelegt wird. Der Vorstand kann im Einzelfall 
bei Vorliegen triftiger Gründe den Mitgliedsbei-
trag ermäßigen oder erlassen.

(2) Der Mitgliedsbeitrag ist im laufenden Jahr bis 
zum 30. April zu entrichten.

(3) Die Aufwendungen des Vereins werden durch 
Beiträge, Spenden, Zuschüsse und sonstige 
Zuwendungen finanziert.

§ 7 Organe

Organe des Landesverbandes sind:
1. der Vorstand
2. die Mitgliederversammlung

§ 8 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens 5 Perso-
nen, und zwar

 dem Vorsitzenden,
 dem stellvertretenden Vorsitzenden,
 dem Schatzmeister,
 sowie mindestens 2 weiteren Personen.
 Jeweils mindestens ein Vorstandsmitglied soll 

Arzt (Neurologe), ein weiteres Betroffener (Pati-
ent oder Angehöriger) sein.

(2) Weiter gehören kraft Amtes dem Vorstand die 
Vorsitzenden der Beiräte (im Verhinderungsfall 
ein von ihnen benannter Vertreter) an.

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversamm-
lung auf 4 Jahre gewählt, und zwar der Vorsit-
zende, der stellvertretende Vorsitzende und 
der Schatzmeister in besonderen Wahlgängen. 
Wiederwahl ist zulässig. Nach Fristablauf blei-
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ben die bisher gewählten Vorstandsmitglieder 
bis zum Antritt ihrer Nachfolger im Amt. Gewählt 
ist, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt, 
ohne dass er die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen zu haben braucht. Hauptberufliche 
Mitarbeiter der DMSG (Landesverbände und 
Bundesverband) haben, sofern sie Mitglieder 
des Vereins sind, kein passives Wahlrecht.

(4) Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist 
der Vorstand berechtigt, bis zur nächsten or-
dentlichen Mitgliederversammlung ein neues 
Vorstandsmitglied zu berufen.

(5) Im Sinne des § 26 BGB wird der Verein gericht-
lich und außergerichtlich vertreten durch den 
Vorsitzenden, den stellvertretenden Vorsitzen-
den und den Schatzmeister. Jede dieser Perso-
nen ist einzelvertretungsberechtigt.

(6) Die Tätigkeit des Vorstandes ist ehrenamtlich. 
In Ausübung des Amtes entstehende Auslagen 
können erstattet werden.

(7) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins 
und sorgt für die Durchführung der Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung. Er kann besondere 
Aufgaben unter sich verteilen oder Ausschüsse 
für deren Bearbeitung oder Vorbereitung ein-
setzen. Er ist berechtigt, die Führung laufender 
Geschäfte einem Geschäftsführer zu übertra-
gen. Seine Befugnisse sind durch Dienstanwei-
sung festzulegen.

(8) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Ge-
richts-, oder Finanzbehörden aus formalen 
Gründen verlangt werden, kann der Vorstand 
von sich aus vornehmen. Diese Satzungsände-
rungen müssen auf der nächsten Mitgliederver-
sammlung berichtet werden.

(9) Vorstandssitzungen werden vom Vorsitzenden 
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung mit 
einer Frist von acht Tagen nach Bedarf einberu-
fen. Der Geschäftsführer nimmt mit beratender 
Stimme an den Sitzungen teil.

(10) Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden. Vorstandsbeschlüsse kön-
nen auch auf schriftlichem Wege herbeigeführt 
werden.

§ 9 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung soll einmal jährlich 
einberufen werden; sie muss mindestens alle 
zwei Jahre stattfinden. Sie ist ferner einzuberu-
fen, wenn mindestens 10% der Mitglieder dies 
unter Angabe der Gründe beantragen oder 
wenn es das Interesse des Vereins zwingend 
erfordert.

(2) Die Einladung erfolgt durch den Vorsitzenden 
unter Wahrung einer Einladungsfrist von 4 Wo-
chen unter Mitteilung der Tagesordnung.

(3) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle 
wesentlichen Fragen des Landesverbandes, 
sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser Sat-
zung nicht einem anderen Vereinsorgan über-
tragen sind. Sie ist insbesondere zuständig für:

 a) die Entgegennahme des Rechenschaftsbe-
richtes des Vorstandes,

 b) die Entgegennahme des Berichtes und die 
Wahl von zwei Rechnungsprüfern,

 c) die Entlastung und Wahl des Vorstandes,
 d) die Festsetzung der Höhe des Mitgliederbei-

trages,
 e) Satzungsänderungen,
 f) Änderungen der Wahlordnung,
 g) Auflösung des Vereins und Änderung des 

Zwecks,
 h) die abschließende Behandlung von Berufun-

gen gegen die Ablehnung von Aufnahmean-
trägen und Vereinsbeschlüssen,

 i) Die Entscheidung über Widersprüche ge-
gen abgelehnte Aufnahmeanträge und Ver-
einsbeschlüsse

(4) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Be-
schlüsse mit einfacher Mehrheit. Satzungsän-
derungen bedürfen der Mehrheit von 2/3 der 
erschienenen Mitglieder. Satzungsänderungen 
können nur beschlossen werden, wenn mit der 
Einladung der Wortlaut der vorgeschlagenen 
Satzungsänderung mitgeteilt wurde. Bei Stim-
mengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
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§10 Beiräte und Selbsthilfegruppen

(1) Der Vorstand kann Beiräte berufen. Näheres 
regelt der Vorstand in einer Geschäftsordnung.

(2) Die Mitglieder des Vereins (§ 4) können örtliche 
Selbsthilfegruppen bilden. Die Selbsthilfegrup-
pen nehmen für ihren Bereich die Aufgaben 
nach § 2 wahr.

(3) Die Selbsthilfegruppe besteht aus der Vollver-
sammlung und dem Gruppenvorstand. Die 
Vollversammlung wählt aus den Mitgliedern 
(§ 4) der Selbsthilfegruppe einen Gruppenvor-
stand. Er besteht aus dem Gruppensprecher 
und in der Regel einem Kassenwart und einem 
Schriftführer. Für die Wahl gilt § 8 Abs. 3 ent-
sprechend.

(4) Der Gruppenvorstand führt die Geschäfte 
der Selbsthilfegruppe. Er erstattet der Voll-
versammlung einmal jährlich einen Rechen-
schaftsbericht. 

(5) Die Selbsthilfegruppe ist berechtigt, ein eige-
nes Konto als Treuhandkonto auf den Namen 
des Vereins zu Ihrem eigenen Nutzen zu füh-
ren. 

 a) Die Selbsthilfegruppe führt dieses Konto für 
Geschäfte der laufenden Verwaltung durch 
ihren Kassenwart und ihren Gruppenspre-
cher gemeinsam, notfalls durch den Grup-
pensprecher zusammen mit einem weiteren, 
von der Selbsthilfegruppe benannten Mit-
glied der Selbsthilfegruppe. Darüber hinaus 
gehende Geschäfte geschehen im Einver-
nehmen mit dem Verein. Die Abführung von 
Mitgliedsbeiträgen auf die Konten des Ver-
eins geschieht so, dass jederzeit erkennbar 
bleibt, welcher Beitrag von welchem Mitglied 
übermittelt wird (Transparenzgebot). Die 
Rechnungsprüfung von Konten der Selbst-
hilfegruppen obliegt dem Verein. 

 b) Soweit am 30. Juni 2016 ein Konto einer 
Selbsthilfegruppe auf einen anderen Namen 
geführt worden ist, kann die Kontoführung 
treuhänderisch für den Verein vorüberge-
hend fortgeführt werden; die betreffende 
Selbsthilfegruppe ist gehalten, das Konto bei 
nächster Gelegenheit, spätestens bis zum 
30. Juni 2017, in ein Treuhandkonto auf den 
Namen des Vereins umzustellen.

§11 Beurkundung von Beschlüssen

(1) Die in Vorstandssitzungen und Mitglieder-
versammlungen gefassten Beschlüsse sind 
schriftlich niederzulegen und vom jeweiligen 
Versammlungsleiter und Protokollführer der Sit-
zung zu unterzeichnen.

(2)  Darüber hinaus sind im Protokoll Teilnehmer, 
Datum, Ort, Versammlungsleiter und Protokoll-
führer festzuhalten.

§12 Auflösung des Vereins

(1)  Für den Beschluss, den Verein aufzulösen oder 
den Vereinszweck zu ändern, ist eine Drei-
viertel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
erforderlich. Der Beschluss kann nur gefasst 
werden, wenn er in der Einladung zur Mitglie-
derversammlung angekündigt wurde.

(2)  Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall 
seines bisherigen Zwecks fällt das gesamte 
Vereinsvermögen an die Deutsche Multiple Sk-
lerose Gesellschaft, Bundesverband e.V.; falls 
dieser nicht mehr besteht, fällt das Vereinsver-
mögen an den „Deutschen Paritätischen Wohl-
fahrtsverband, Landesverband Thüringen 
e.V.“, der es ausschließlich und unmittelbar 
für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat 
mit der Auflage, es für die Rehabilitation von 
Multiple Sklerose Kranken zu verwenden oder 
für die Gewährung von Pflege, angemesse-
ner Bildung, Tätigkeit oder Beschäftigung von 
Multiple Sklerose Kranken, für die wegen der 
Schwere ihrer Behinderung berufsfördernde 
Maßnahmen nicht möglich sind.

____________________________________________


